
Unterrichtung nach § 12 Abs. 4 des Hessischen Datenschutzgesetzes (HDSG) 

Nach § 14 abs. 1 der Gewerbeordnung (GewO) ist der selbstständige Betrieb eines stehenden 

Gewerbes oder der Betrieb einer Zweigniederlassung oder einer unselbständigen Zweigstelle 

der zuständigen Behörde anzuzeigen. Gleiches gilt nach § 55c GewO für die selbstständige 

Ausübung bestimmter reisegewerbekartenfreier Tätigkeiten. 

Die Gewerbeanzeige dient der Überwachung der Gewerbeausübung. Die erhobenen Daten 

werden von der für die Entgegennahme der Anzeige und die Überwachung der 

Gewerbeausübung zuständigen Behörde nur für diesen Zweck verarbeitet und genutzt. 

Daten aus der Gewerbeanzeige werden nach § 14 GewO regelmäßig übermittelt: An das 

Statistische Landesamt, an das Finanzamt, an die Industrie- und Handelskammer, an die 

Handwerksakmmer, an den Kreisausschuss, an die für den Immissionsschutz zuständige 

Landesbehörde, an die für den technischen und sozialen Arbeitsschutz zuständige 

Landesbehörde, an das Eichamt, an das Arbietsamt, an die DeutscheGesetzliche 

Unfallversicherung -Landesverband Mitte-, an die Behörden der Zollverwaltung und an das 

Registergericht, soweit es sich um die Abmeldung einer im Handels- oder 

Genossenschaftsregister eingetragenen Haupt- und Zweigniederlassung beziehungsweise 

weiterer in § 14 Abs. 9 Nr. 8 GewO genannter Maßnahmen handelt. Die zu übermittelten 

Daten ergeben sich aus den einzelnen Durchschriften des Vordrucks. 

Bei der Anmeldung eines überwachungsbedürftigen Gewerbes (vergleiche Ziffer 7) ist zur 

Prüfung der Zuverlässigkeit eine Führungszeugnis für Behörden (§ 31 des 

Bundeszentralregistergesetzes) sowie eine Auskunft aus dem Gewerbezentralregister (§ 150a 

Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b GewO) erforderlich. In diesem Fall wird hierauf bei der Abgab der 

Anmeldung gesondert hingewiesen. 

Nach § 14 Abs. 6 Satz 2 GewO dürfen aus der Gewerbeanzeige Name, betriebliche Anschrift 

und angezeigte Tätigkeit des Gewerbetreibenden allgemein zugänglich gemacht werden. Die 

Übermittlung weiterer Daten aus der Gewerbeanzeige ist nach § 14 Abs. 8 zulässig, wenn der 

Auskunftsbegehrende ein rechtliches Interesse, insbesondere zur Geltendmachung von 

Rechtsansprüchen, an der Kenntnis der zu übermittelnden Daten glaubhaft macht und keine 

Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Gewerbetreibenden 

überwiegt. 

Nach § 14 Abs. 7 GewO dürfen weitere Daten aus der Gewerbeanzeige öffentlichen Stellen, 

soweit sie nicht als öffentlich-rechtliche Unternehmen am Wettbe-werb teilnehmen, u.a. 

übermittelt werden, wenn 

• die Kenntnis der Daten zur Abwehr eines gegenwärtigen Gefahr für die öffentliche 
Sicherheit oder erhebliche Nachteile für das Gemeinwohl erforderlich ist oder 

• der Empfänger die Daten beim Gewerbeteibenden nur mit unverhältnismäßigem 
Aufwand erheben könnte oder von eines solchen Datenerhebung nach der Aufgabe, 
für deren Erfüllung die Kenntnis der Daten erforderlich ist, abgesehen werden muss 
und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des 
Gewerbetreibenden überwiegt. 

 


